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E ine sehr offene und konstruk-
tive Informationspolitik des Ge-

fahrgutreferats im BMVBS hat
sich in den letzten Jahren entwi-
ckelt. Es fand regelmäßig ein Mei-
nungsaustausch zwischen den be-
troffenen Wirtschaftsverbänden
und den Sachbearbeitern des Re-
ferats A 33 statt, der unter ande-
rem dazu führte, dass die Akzep-
tanz der umfangreichen Gefahr-
gutregelungen – zumindest sofern
wir überhaupt auf nationaler
Ebene hierauf noch Einfluss neh-
men können – deutlich verbessert
wurde. Auch vor den Beratungen
in den internationalen Gremien
zur Rechtsfortentwicklung fand
auf nationaler Ebene regelmäßig
ein ausführlicher Meinungsaus-
tausch zwischen den Betroffenen
statt. Diese Beratungs- und Anhö-
rungspraxis ist ja auch ausdrück-
lich in den Paragraphen 7a und 7b
des Gefahrgutbeförderungsgeset-
zes vorgesehen. 

Nun hat sich die Lage aber an-
scheinend völlig geändert. Es flat-
tert eine Bundesratsdrucksache
über eine Änderung eben dieses
Gefahrgutbeförderungsgesetzes
auf den Tisch, über die weder der
Gefahrgutverkehrsbeirat nach Pa-
ragraph 7b, noch die beteiligten
Wirtschaftsverbände nach § 7a
Abs. 2 vorher informiert wurden.

Somit konnte auch hier keine aus-
führliche Beratung dieser Geset-
zesänderungen stattfinden. 

Nun könnte man vermuten, der
Verordnungsgeber habe die bis-
lang geltenden Regelungen über
die Beteiligung der betroffenen
Wirtschaft und des Gefahrgutver-
kehrsbeirates im vorliegenden
Gesetzesvorhaben einfach gestri-
chen – doch Fehlanzeige. Dies
lässt dann die Vermutung zu, dass
man diese Beteiligung seitens des
Gesetzgebers grundsätzlich nicht
mehr sehr ernst nimmt, was dann
allerdings eine Abkehr von der
bislang geübten Praxis wäre. 

Im Rahmen einer Beratung im
Beirat und/oder in den beteiligten
Wirtschaftskreisen hätte man z.B.
sicherlich hinterfragt, welchen
Sinn die vorgesehene Ausdehnung
des Begriffes „Beförderung im
Sinne des Gesetzes“ haben soll.
Als solche soll nunmehr auch das
Herstellen, Einführen und Inver-
kehrbringen von Verpackungen,
Beförderungsmitteln und Fahr-
zeugen für die Beförderung ge-
fährlicher Güter gelten. Sicherlich
macht es Sinn, diese Tatbestände
in den Geltungsbereich des Geset-
zes aufzunehmen, sofern dies
nicht ohnehin schon geschehen
ist. Was diese Tätigkeiten aber mit
dem Begriff der Beförderung zu

tun haben, ist nicht nachvollzieh-
bar, besonders weil jene, die in der
Wirtschaft mit diesem Gesetz ar-
beiten müssen, nicht automatisch
auch Juristen sind und deren ver-
schlungene Gedankenwege nach-
vollziehen können. 

Betrachtet man dann die ewige
Diskussion um den Begriff „Be-
förderung“ in den internationalen
Gremien, wird dieses Ansinnen
des deutschen Gesetzgebers noch
unverständlicher. Sicherlich müs-
sen die Hersteller von Verpackun-
gen und Gefahrgutfahrzeugen

eine Reihe von Vorschriften aus
den gefahrgutrechtlichen Regel-
werken beachten, aber dies dann
in der vorliegenden Form umzu-
setzen, ist mehr als fragwürdig
und der Akzeptanz der Gefahrgut-
vorschriften sogar abträglich. So-
mit wird hier genau das Gegenteil
von dem erreicht, was der Gesetz-
geber immer als oberstes Ziel de-
finiert hat, „ein Mehr an Sicher-
heit zu erreichen“. Haben wir
nicht viel wichtigere Probleme in
den vorhandenen Regelungen, die
einer Klärung bedürfen?
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